
Standpunkt
PEN DLERPAUSCHALE

Pendlersteuer statt Pendlerpauschale

HWWI Standpunkt | 11. September 2008 | Pendlerpauschale

11. September 2008 | www.hwwi.org | standpunkt@hwwi.org

Am 10. September 2008 fand vor dem Bun-

desverfassungsgericht die mündliche Ver-

handlung zur Kürzung der sogenannten 

Pendlerpauschale zum Jahre 2007 statt. 

Das endgültige Urteil über deren Verfas-

sungsmäßigkeit wird zwar erst im De-

zember erwartet. Jedoch zeichnet sich 

tendenziell ab, dass die Neuregelung als 

verfassungswidrig eingestuft wird. Der 

darauf folgende parlamentarische Prozess 

lässt eine Rückkehr zur alten Regelung er-

warten. Zur Erinnerung: Die bis 2006 gül-

tige Regelung ermöglichte es, jeden Entfer-

nungskilometer des Arbeitsweges mit 0,30 

Euro steuerlich geltend zu machen. Seit 

2007 ist dies nur noch für jeden vollen Ent-

fernungskilometer der einfachen Wegstre-

cke über 20 Kilometer möglich.

Für die grundsätzliche Notwendigkeit ei-

ner Pendlerpauschale werden vornehmlich 

zwei Argumente vorgebracht. Erstens soll 

die Pendlerpauschale steuersystematisch 

die Besteuerung nach dem Leistungsfähig-

keitsprinzip durchsetzen. Demnach sollten 

Fahrtkosten, die zur Erzielung von Einkünf-

ten anfallen, gemäß objektivem Nettop-

rinzip steuerlich abzugsfähig sein. Dies gilt 

gleichermaßen für Arbeitnehmer wie für 

Freiberufler. Es ist aber eine Interpretations- 

frage, welche Kosten der Sicherung des 

Einkommens zuzuordnen sind. Von der Fi-

nanz- und Steuerpolitik die Berücksichti-

gung einer Vielzahl individueller Lebens-

lagen zu verlangen, überfordert diese und 

fördert die Undurchsichtigkeit des Steu-

ersystems. Die Entfernungspauschale bil-

det hier keine Ausnahme. Zweitens soll die 

Pendlerpauschale dem Schutz von Ehe und 

Familie dienen, da eine berufsbedingte ge-

trennte Haushaltsführung als unzumutbar 

angesehen wird. Selbst wenn man dieser 

Argumentation folgt, ist festzuhalten, dass 

nur etwa 4 Prozent aller Berufspendler ei-

nen Arbeitsweg von mehr als 50 Kilometer 

aber etwa 83 Prozent weniger als 25 Kilo-

meter zurücklegen. Die mögliche Notwen-

digkeit einer getrennten Haushaltsführung 

ergibt sich also nur für einen sehr geringen 

Teil der Arbeitnehmer und ist zudem an-

derweitig absetzbar.

Die Neuregelung zum Jahre 2007 wurde mit 

dem sogenannten Werktorprinzip begrün-

det. Demnach beginnt die Arbeit nicht be-

reits mit dem Verlassen des Hauses sondern 

erst am Arbeitsplatz bzw. am Werkstor. Die 

entscheidenden rechtlichen Streitpunkte 

sind nun, inwieweit dies das objektive Net-

toprinzip verletzt und ob das Werktorprin-

zip konsistent umgesetzt wurde. Hinzu 

kommt die Frage nach der Einschätzung 

der Härtfallregel für Fernpendler. Deren 

scheinbar willkürliche Ausgestaltung un-

terlag jedoch eindeutig finanzpolitischen 

Kalkulationen. Letztlich war mit der Einfüh-

rung der Neuregelung das Ziel staatlicher 

Mehreinnahmen von 2,5 Milliarden Euro 

zur Haushaltssanierung verbunden. Neben 

einem vorübergehenden Vertrauensschutz 

für Fernpendler dürfte die 20 Kilometer-

Grenze hauptsächlich nach diesem Krite-

rium gewählt worden sein.

Damit kommt man zwangsläufig zu der 

Feststellung, dass die Pendlerpauschale 

mehr ein politischer Spielball als ein wohl-

meinendes Geschenk an die gebeutel-

ten Arbeitnehmer ist. Wahlkämpfer und 

andere unter der Fahne sogenannter Ge-
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rechtigkeit Agierende, die eine Wieder-

einführung der alten Regelung fordern, 

suggerieren dabei zweierlei. Erstens, dass 

staatliches Handeln sich gegen die Kräfte 

des Marktes – in diesem Fall denjenigen 

auf den Rohstoff- und Energiepreismärk-

ten – stemmen kann. Und zweitens, dass 

die finanzpolitischen Spielräume ausrei-

chen, um eine Entlastung der Bürger bei 

gleichzeitig fortgesetzter Haushaltskon-

solidierung zu ermöglichen. Beides ist aber 

kaum der Fall, wie auch die Historie be-

legt. Bedauerlich ist daneben vor allem, 

dass neben allen juristischen Scharmüt-

zeln und politischen Willfährigkeiten zum 

Ergattern von Wählerstimmen die ökono-

mische Analyse der Pendlerpauschale zu-

meist vernachlässigt oder ganz ignoriert 

wird. Es zeigt sich aber, dass es eine Reihe 

von Gründen gibt, die sogar für eine Pend-

lersteuer anstellt einer Pendlerpauschale 

sprechen. Welche ökonomischen Effekte 

gehen also von einer wie auch immer gear-

teten Pendlerpauschale aus?

Allgemein subventioniert die Pendlerpau-

schale zwar den berufsbedingten Individu-

alverkehr unabhängig vom Verkehrsmit-

tel. Jedoch nutzen nicht zuletzt aufgrund 

dieser Subvention fast 64 Prozent aller 

Pendler für den Großteil ihrer Wegstrecke 

als Verkehrsmittel das Auto. Damit einher 

geht nicht nur, dass eine entsprechende 

Straßeninfrastruktur notwendig ist, son-

dern auch, dass deren Abnutzung gefördert 

wird. Beides verursacht volkswirtschaftli-

che Kosten. Energiepolitisch widerspricht 

eine Subventionierung des Pendelns al-

len Einsparungs- und Effizienzbestrebun-

gen zur Minderung des fossilen Energie-

verbrauchs. Ferner folgt daraus auch eine 

umweltpolitische Fehlsteuerung, denn 

eine Pendlerpauschale stellt eine finanzi-

elle Unterstützung der Emission von kli-

maschädlichen Treibhausgasen dar. Dies 

läuft anderweitigen Bemühungen zur Re-

duktion gerade von CO
2
-Emissionen zuwi-

der. Außerdem gibt es Indizien dafür, dass 

die Pendlerpauschale Abwanderungsten-

denzen in die Peripherie fördert und einer 

Zersiedelung der Landschaft Vorschub leis-

tet. Begleitet wird dies von Effekten hin-

sichtlich der Bevölkerungsstruktur in den 

Städten und der Peripherie. Wer aber in der 

Peripherie auf die Entfernungspauschale 

„baut“, muss sich die Frage nach der Serio-

sität seiner Kalkulationen bei der (arbeits-

platzfernen) Wohnortwahl gefallen las-

sen. Ein Verweis auf den Vertrauensschutz 

gesetzlicher Regelungen griffe hier zu kurz. 

Diejenigen, die eine Pendlerpauschale mit 

dem Gerechtigkeitssiegel verkaufen, ver-

schweigen dabei gerne die ihr innewoh-

nenden Umverteilungseffekte. Die Steu-

erbegünstigung greift umso stärker, je 

länger die regelmäßig zurückgelegte Stre-

cke zur Arbeit ist. Damit kommt es zu ei-

ner Umverteilung von Nah- zu Fernpend-

lern. Besonders stark dürfte dieser Effekt 

zwischen der Bevölkerung in den Städten 

einerseits und in der Peripherie sowie dem 

ländlichen Raum andererseits sein, weil die 

städtische Bevölkerung bei kürzeren Ar-

beitswegen zusätzlich mit höheren Wohn-

raumkosten konfrontiert ist.

Insgesamt subventioniert eine Pendler-

pauschale mithin negative externe Effekte 

und läuft dem Gedanken ihrer Internali-

sierung zuwider. Dies wird begleitet von 

verschiedenen wohlfahrtsmindernden 

Nebenwirkungen, die gleichzeitig Maß-

nahmen in anderen Politikbereichen kon-

terkarieren. Eine Pendlerpauschale an sich 

ist also ökonomisch nicht sinnvoll. Das gilt 

damit auch für die Rückkehr zur alten Rege-

lung, zumal dies einer Gegenfinanzierung 

bedarf. Wahrscheinlich führte dies dazu, 

dass einige wenige auf Kosten vieler profi-

tierten. Dies liegt daran, dass die Gegenfi-

nanzierung von allen Steuerpflichtigen zu 

tragen wäre, während eine großzügigere 

Pendlerpauschale vornehmlich den Fern-

pendlern zugute käme.

Stattdessen sollten folgende Konsequen-

zen gezogen werden. Die politische Mini-

malforderung kann nur sein, die Pendler-

pauschale komplett zu streichen. Aufgrund 

der vielfältigen negativen externen Ef-

fekte, die vom motorisierten Individualver-

kehr ausgehen, ist mittelfristig die Einfüh-

rung einer Pendlersteuer angezeigt. Für 

eine Besteuerung des Pendelns mit dem 

Pkw sprechen vor allem verkehrs-, energie- 

und umweltpolitische Überlegungen. Um 

für individuelle Entscheidungen Planungs-

sicherheit zu schaffen, ist die Einführung 

einer klaren, konsistenten und dauerhaf-

ten Regelung notwendig. Deren genaue 

Ausgestaltung wäre noch zu diskutieren, 

wobei zum Zwecke der Signalwirkung ein 

Pendlercent denkbar erscheint. Verab-

schieden muss sich die Politik von der Sug-

gestion, dass der Staat etwas gegen stei-

gende Energiepreise tun kann und sollte. 

Das staatliche Aushebeln von Knappheits-

signalen funktioniert nie über längere Zeit-

räume und hinterlässt meist nur Budgetlü-

cken auf Kosten künftiger Generationen. 

Auch der Bevölkerung täte ein Mentali-

tätswandel gut. Es muss sich die Erkennt-

nis durchsetzen, dass hohe Energiepreise 

Anreize schaffen, diese Ressource spar-

samer einzusetzen. Mit dem Rufen nach 

staatlicher Unterstützung macht man es 

sich zu einfach und verschiebt notwendige 

Verhaltensänderungen nur in die Zukunft. 

Schließlich gehört das Totschlagargument 

der „sozialen Gerechtigkeit“ zurück in die 

rhetorische Mottenkiste. Gerechtigkeit 

liegt stets im Auge des Betrachters und 

meint selten Gleichbehandlung. In der po-

litischen Diskussion und Entscheidungs-

findung wäre man besser beraten, den Fo-

kus zurück auf die ökonomischen Anreize 

und Effekte einzelner Maßnahmen zu rich-

ten. Nüchtern betrachtet sollte deshalb die 

Pendlerpauschale von einer Pendlersteuer 

abgelöst werden.


